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1. Angebotsbindung, Vertragsabschluss
Der Kunde bietet der DL den Abschluss eines Vertrages an.
Der Kunde ist an das Angebot bis zum Ablauf eines Monats ab
Eingang des Angebotes und der zur Prüfung erforderlichen
Unterlagen (gemäß Ziffer 14.4) bei der DL gebunden. Der Kun-
de verzichtet hiermit auf den Zugang einer Annahmeerklärung
der DL. Die DL wird den Kunden vom Vertragsabschluss unter-
richten.

2. Beschaffung des Gegenstandes, Beginn der Ver-
tragslaufzeit

2.1  Der Kunde bestimmt nach dem von ihm vorgesehenen 
Verwendungszweck den Gegenstand, z. B. die Maschine, die 
Computer-Hardware und/oder die Software, dessen Spezifikati-
on, den Lieferanten und den voraussichtlichen Liefertermin. Die 
DL wird den so bestimmten Gegenstand zu ihren Bedingungen 
- im Folgenden Beschaffungsbedingungen genannt - bei dem
Lieferanten beschaffen. Diese Beschaffung kann entsprechend
den Vereinbarungen im Vertrag durch Eintritt in eine Bestellung
des Kunden oder in einen zwischen dem Kunden und dem Lie-
feranten bereits geschlossenen Kauf- und/oder Software-Li-
zenzvertrag oder im Wege der Bestellung der DL bei dem Lie-
feranten erfolgen. Im Falle der Beschaffung durch Eintritt hat
der Kunde erforderlichenfalls noch eine Bestellung bei dem Lie-
feranten zu veranlassen oder einen Kauf- und/oder Software-
Lizenzvertrag mit dem Lieferanten zu schließen. Der durch Be-
stellung oder Eintritt geschlossene Vertrag zwischen dem Liefe-
ranten und der DL wird nachstehend Beschaffungsvertrag ge-
nannt.
2.2  Die DL wird den Gegenstand mit der Maßgabe beschaf-
fen, dass dieser direkt an den Kunden zu liefern ist; eine etwai-
ge Bestellung des Kunden, die den Gegenstand des Vertrages
betrifft, wird mit dem Zustandekommen des Beschaffungsver-
trages gegenstandslos. Im Falle des Eintritts wird die DL in et-
waige Vereinbarungen zur Wartung und Pflege des Gegen-
standes oder zur Einarbeitung und Schulung nicht eintreten. Im
Hinblick darauf, dass der Kunde den Lieferanten und den Ge-
genstand selbst ausgesucht hat, steht die DL für die Lieferfä-
higkeit und die Lieferwilligkeit des Lieferanten nicht ein.
2.3  Bei ihrer Beschaffung vereinbart die DL (zusätzliche) Be-
schaffungsbedingungen, die den Besonderheiten des abge-
schlossenen Vertrages Rechnung tragen. Dabei wird die DL
versuchen, den Lieferanten auch zum Ersatz des Schadens zu
verpflichten, der dem Kunden bei Pflichtverletzungen durch den
Lieferanten entstehen kann.
Bereits erbrachte Anzahlungen des Kunden gelten als Anzah-
lungen der DL. Den (Rest)Kaufpreis zahlt die DL erst nach Vor-
lage der Abnahmeerklärung des Kunden gemäß nachfolgender
Ziffer 2.8 in einer Summe an den Lieferanten, es sei denn, Kun-
de und DL haben eine besondere Vereinbarung über die Leis-
tung von Anzahlungen durch die DL getroffen.
Der Kunde ist damit einverstanden, dass ein eventuell bereits
entstandenes Anwartschaftsrecht aufgehoben wird.
Der Kunde erhält auf Verlangen ein Exemplar der Beschaf-
fungsbedingungen.
2.4  Kommt der Beschaffungsvertrag nicht zustande, so kann
jeder Vertragspartner zurücktreten, soweit er dies nicht zu ver-
treten hat.
2.5  Soweit der DL aus dem Beschaffungsvertrag Verpflich-
tungen obliegen, die über die Verpflichtung zur Zahlung des
Kaufpreises und/oder der Software-Lizenzgebühr hinausgehen,
übernimmt der Kunde gegenüber dem Lieferanten diese weiter
gehenden Verpflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für
die DL.
Stimmt der Lieferant der Übernahme der weiter gehenden Ver-
pflichtungen durch den Kunden nicht zu, ist der Kunde ersatz-
weise verpflichtet, die DL von diesen Verpflichtungen im Wege
der Erfüllungsübernahme freizustellen.
Alle mit dem Beschaffungsvertrag im Zusammenhang stehen-
den Rechte der DL werden dem Kunden im Rahmen dieses
Vertrages hiermit endgültig übertragen. Übertragen werden

auch Rechte aus nicht vertragsgemäß erbrachter  Leistung 
oder wegen Pflichtverletzungen des Lieferanten - einschließ-
lich gesetzlicher Rücktrittsrechte - sowie aus eventuellen die
Lieferung oder die Eigenschaften des Gegenstandes betreffen-
den Garantien, auch wenn diese von Dritten abgegeben wur-
den. Ausgenommen von der Übertragung sind die Rechte der 
DL 
- auf Übertragung des Eigentums an dem Gegenstand und/

oder des Nutzungsrechtes an der Software - auch im Rah-
men der Nacherfüllung -,

- aus einer Rückabwicklung des Beschaffungsvertrages,
- aus Minderung,
- auf Ersatz eines der DL entstandenen Schadens, insbeson-

dere aus ihren Zahlungen an den Lieferanten und
- die Anfechtung des Beschaffungsvertrages zu erklären.
Der Kunde nimmt die Übertragung der Rechte hiermit an; zur
Geltendmachung der bei der DL verbliebenen Rechte wird er
mit Ausnahme der Anfechtungsrechte ermächtigt.
Der Kunde verpflichtet sich, alle ihm übertragenen bzw. zur
Ausübung übertragenen Rechte im eigenen Namen und auf ei-
gene Kosten unverzüglich und nur innerhalb der gesetzlichen
oder vertraglich vereinbarten Verjährungsfrist geltend zu ma-
chen und gegebenenfalls beizutreiben. Der Kunde hat zu ver-
langen, dass Zahlungen zu deren Geltendmachung er ermäch-
tigt ist, an die DL als Berechtigte erfolgen. Der Kunde wird da-
rauf hingewiesen, dass Schäden, die der DL aus verspäteter
Geltendmachung der Rechte entstehen, zu Lasten des Kunden
gehen. Über jeden Fall der Geltendmachung der Rechte ist die
DL unverzüglich zu unterrichten und unaufgefordert auf dem
Laufenden zu halten.
Der Kunde kann die ihm übertragenen bzw. zur Ausübung
übertragenen Rechte ohne Zustimmung der DL nicht an Dritte
abtreten, er wird bei ihrer Verfolgung auf die Interessen der DL
in zumutbarem Umfang Rücksicht nehmen.
Eine Rückgewähr des Gegenstandes an den Lieferanten führt
der Kunde auf eigene Kosten und Gefahr nur Zug um Zug ge-
gen Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Lieferanten aus
dem Rückabwicklungsverhältnis durch.
2.6  Der Vertrag steht unter der auflösenden Bedingung, dass
die Lieferung des Gegenstandes für den Lieferanten oder für
jedermann unmöglich ist (Selbstbelieferungsvorbehalt). Dies gilt
nicht für eine Unmöglichkeit der dem Lieferanten obliegenden
Leistung, die von der DL oder vom Kunden zu vertreten ist.
Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn der
Kunde während des Lieferverzuges des Lieferanten in rechts-
wirksamer Weise den Rücktritt vom Beschaffungsvertrag erklärt
oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt. Die Abtretung
aller Ansprüche gegen den Lieferanten gemäß vorstehender
Ziffer 2.5 bleibt von der Auflösung des Vertrages unberührt. Ei-
ne weiter gehende Inanspruchnahme der DL ist nicht möglich.
2.7  Im Verhältnis von DL zu Kunde gehen die Sach- und
Preisgefahr zu dem Zeitpunkt auf den Kunden über, der für
den Gefahrenübergang im Verhältnis zwischen dem Lieferan-
ten und der DL maßgeblich ist. Geht die Gefahr vor Beginn der
Vertragslaufzeit über und verwirklicht sie sich vor der Übernah-
me des Gegenstandes durch Untergang oder Beschädigung
des Gegenstandes, so kann der Kunde binnen einer Frist von
14 Tagen vom Vertrag zurücktreten. Tritt der Kunde nicht zu-
rück, beginnt die Vertragslaufzeit mit Ablauf der Rücktrittsfrist.
Im Fall des Rücktritts hat der Kunde die DL von deren Ver-
pflichtungen gegenüber dem Lieferanten freizustellen. Sämtli-
che der DL im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ge-
fahr etwa erwachsende Ansprüche tritt die DL hiermit an den
Kunden ab.
2.8  Die Untersuchung des Gegenstandes stellt eine wesentli-
che Verpflichtung der DL gegenüber dem Lieferanten dar. Der
Kunde nimmt diese Verpflichtung für die DL wahr. Er wird dabei
mit aller erforderlichen Sorgfalt vorgehen, den Gegenstand
gründlich untersuchen, im erforderlichen Umfang testen, und
etwaige Mängel gegenüber dem Lieferanten unter gleichzeitiger
Benachrichtigung der DL sofort rügen. Er wird darauf hingewie-
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sen, dass andernfalls die Haftung des Lieferanten wegen Sach- 
und Rechtsmängeln ausgeschlossen wird und zum Verlust ei-
gener Ansprüche des Kunden sowie zu Schadensersatzan-
sprüchen der DL gegen ihn führen können.
Der Kunde wird der DL die vertragsgemäße Lieferung des Ge-
genstandes unter Verwendung des von dieser vorgelegten For-
mulars Abnahmeerklärung unverzüglich bestätigen.
Sind in dem Beschaffungsvertrag Teillieferungen vereinbart, 
gelten die vorstehenden Regelungen für diese entsprechend. 
In dem Kaufpreis und/oder der Lizenzgebühr nicht enthaltene 
Leistungen des Lieferanten sind nicht Gegenstand des Vertra-
ges.

3. Belassung des Gegenstandes, vereinbarte Zahlun-
gen

3.1  Die DL verpflichtet sich, dem Kunden den gelieferten Ge-
genstand während der Vertragslaufzeit zu belassen.
Wird der Gegenstand nach den Regelungen des Beschaf-
fungsvertrages in Teillieferungen geliefert, werden selbstständig 
nutzungsfähige Wirtschaftsgüter von dem in der Abnahmeer-
klärung angegebenen Zeitpunkt an selbstständig belassen. Un-
abhängig von ihrem Beginn, endet die Vertragslaufzeit nicht 
selbstständig nutzungsfähiger Wirtschaftsgüter zugleich mit der 
Vertragslaufzeit der selbstständig nutzungsfähigen Wirtschafts-
güter, mit denen sie eine wirtschaftliche Einheit bilden.
Der Kunde verpflichtet sich, die vereinbarten Zahlungen zu leis-
ten. Dies sind die Raten sowie vereinbarte Versicherungsraten 
und ein Nutzungsentgelt in Höhe der anteiligen Rate für den 
Zeitraum vom Abnahmezeitpunkt bis zum Beginn der Vertrags-
laufzeit. Zu den vereinbarten Zahlungen zählen, je nach Art des 
Vertrages, eventuell zusätzliche Zahlungen zu Beginn und am 
Ende der vereinbarten festen oder kalkulatorischen Vertrags-
laufzeit sowie eine eventuell zusätzliche Nutzungsentschädi-
gung im Falle der Nachlieferung gemäß Ziffer 5.2.
3.2  Die jeweiligen Raten sind im Voraus zahlbar. Die erste 
Rate, das Nutzungsentgelt für den Zeitraum vom Abnahmezeit-
punkt bis zum Beginn der Vertragslaufzeit und eine Bearbei-
tungsgebühr sind zu Beginn der Vertragslaufzeit fällig. Die 
zweite Rate ist bei monatlicher Zahlungsweise am 1. des Folge-
monats, bei vierteljährlicher Zahlungsweise am 1. des auf den 
Beginn der Vertragslaufzeit folgenden dritten Monats fällig. Die 
weiteren Raten sind entsprechend zahlbar. Die erste Versiche-
rungsrate ist am 1. des vierten Monats nach Beginn der Ver-
tragslaufzeit fällig. Die zweite Versicherungsrate ist am 1. des 
Folgemonats fällig. Die weiteren Versicherungsraten sind ent-
sprechend zahlbar.
Ist im Vertrag eine Sonderzahlung vereinbart, ist diese als Ein-
malzahlung zu Beginn der Vertragslaufzeit zu leisten. Sie ist Be-
standteil der vereinbarten Zahlungen und keine Kaution.
3.3  Bei einer Veränderung der Anschaffungskosten des Ge-
genstandes, zum Beispiel durch dessen Spezifikation, ändern 
sich die vereinbarten Zahlungen und ein eventuell kalkulierter 
Restwert im gleichen Verhältnis.
3.4 Den vereinbarten Zahlungen (Raten und Nutzungsentgelt 
gemäß Ziffer 3.1) liegen - soweit nicht eine Sonderfinanzierung, 
z. B. im Rahmen eines Förderprogramms vereinbart wurde -
die bei der Kalkulation des Vertrages zu Grunde gelegten Geld- 
und Kapitalmarktverhältnisse zu Grunde. Bei einer Verände-
rung der Geld- und Kapitalmarktverhältnisse von diesem Zeit-
punkt an bis zum Nachweis des Beginns der Vertragslaufzeit
durch Vorlage der nachfolgend genannten Unterlagen, gilt: die
DL wie auch der Kunde sind innerhalb von 4 Wochen nach Zu-
gang des Nachweises bei der DL berechtigt, eine Anpassung
der vereinbarten Zahlungen zu verlangen. Danach bleiben die
vereinbarten Zahlungen mit Ausnahme steuerlich bedingter An-
passungen gemäß Ziffern 3.8 und 14.1 unverändert. 
Der Nachweis erfolgt
- durch Vorlage der Abnahmeerklärung oder
- - wenn die Lieferantenrechnung für den Beginn der Ver-

tragslaufzeit maßgebend ist - durch Vorlage der Lieferan-
tenrechnung oder

- - wenn die Zulassung eines zulassungsfähigen Fahrzeuges
für den Beginn der Vertragslaufzeit maßgebend ist - durch
Vorlage eines Nachweises des Zulassungsdatums.

Eine Veränderung der Kapitalmarktverhältnisse im Sinne des 
vorstehenden Absatzes liegt bei einer Veränderung der Zins-
strukturkurve vor. Die Zinsstrukturkurve für 3 - 12 Monate ergibt 
sich z.B. aus dem von dem Informationsdienst REFINITIV auf 
dessen Seite veröffentlichten Euribor und ab 12 Monaten aus 
den Zins-Swapsätzen für den EURO für die entsprechenden 
Laufzeiten. Als Zins-Swapsätze werden unter anderem von 
dem Informationsdienst REFINITIV auf dessen Seite mit dem 
RIC-Code "EURIRS", Spalte: Brief/ASK kostenpflichtig veröf-
fentlichten Werte herangezogen. Auf Anfrage wird die DL dem 
Kunden diese Informationen zur Verfügung stellen. Auf der 
Grundlage der so zu ermittelnden Zinsstrukturkurve wird unter 
entsprechender Gewichtung der Laufzeit des Vertrages und 
der Kapitalbindung ein Zins („Referenzzins“) ermittelt. Zwi-
schenwerte innerhalb der jeweils angegebenen Zinslaufzeiten 
werden interpoliert. Der Referenzzins wird zur Bestimmung der 
Veränderung der Kapitalmarktverhältnisse, die der Kalkulation 
des Vertrages in dem in Absatz 1 genannten Zeitraum zu Grun-
de liegen, herangezogen. 
Der Euribor wie auch die EURO-Zins-Swapsätze auf der Seite 
des Informationsdienstes REFINITIV mit dem RIC-Code "EU-
RIRS" oder eine an ihre Stelle getretene Informationsquelle sind 
bei Abschluss des Vertrages eine geeignete Indizierung für die 
Finanzierungseinstandskosten durch die Leasinggesellschaft. 
Sollten diese Zinssätze und damit der daraus ermittelte Refe-
renzzinssatz nach allgemeiner Meinung der Marktteilnehmer bei 
Beginn der Vertragslaufzeit die Finanzierungseinstandskosten 
nicht mehr in angemessener Weise abbilden, liegt ein Fall der 
Marktstörung vor. Bei einer Marktstörung erfolgt die Anpassung 
der vereinbarten Zahlungen auf der Basis der tatsächlich von 
der Leasinggesellschaft aufgewendeten Finanzierungsein-
standskosten, es sei denn, der Kunde weist eine strukturell ver-
gleichbare günstigere Finanzierungsmöglichkeit nach.
Im Falle einer Sonderfinanzierung über Fördermittel tritt an die 
Stelle der Kapitalmarktverhältnisse der Zinssatz der Sonderfi-
nanzierung als Referenzzins. 
Zur Neuberechnung der vereinbarten Raten wird zunächst der 
Gegenwartswert (Barwert) der vereinbarten Raten einschließ-
lich eines etwaigen Restwertes mit dem ursprünglichen Refe-
renzzins als Abzinsungszins ermittelt. Dieser wird dann zu der 
Neuberechnung der Raten mit dem geänderten Referenzzins 
als Abzinsungszins bei ansonsten unveränderten Kalkulations-
parametern und -methoden zu Grunde gelegt. Alle anderen 
Kalkulationsparameter und -methoden bleiben bei der Neube-
rechnung unverändert. Damit erfolgt keine Anpassung zusätzli-
cher Zahlungen zu Beginn oder zum Ende der Vertragslaufzeit. 
Sollte es sich um einen Vertrag handeln, bei dem zwar ein 
Restwert des Gegenstandes bei dessen Rückgabe einkalkuliert 
ist, der Kunde für diesen aber nicht einsteht, wird dieser in un-
veränderter Höhe bei der neuen Kalkulation zu Grunde gelegt.
3.5  Für Teillieferungen gelten die Ziffern 3.3 und 3.4 entspre-
chend. Bei einem nicht selbstständig nutzungsfähigen Wirt-
schaftsgut werden die anteiligen vereinbarten Zahlungen für die 
Laufzeit gemäß Ziffer 3.1 Absatz 2 auf der Basis der gesamten 
vereinbarten Zahlungen errechnet. Sind zusätzliche Zahlungen 
zu Beginn oder am Ende der Vertragslaufzeit Bestandteil der 
vereinbarten Zahlungen oder ist ein kalkulierter Restwert verein-
bart, wird weiter berücksichtigt, dass diese Beträge auch nach 
der Anpassung zu den jeweiligen Anschaffungskosten des Ge-
genstandes im gleichen Verhältnis wie im Vertrag vereinbart 
stehen. 
3.6  Soweit der DL nicht bereits ein wirksames Mandat zum 
SEPA-Lastschriftverfahren vorliegt, verpflichtet sich der Kunde, 
der DL ein Mandat in der mit seinem Kreditinstitut vereinbarten 
Weise zu erteilen. Der Kunde wird der DL ein Mandat auf der 
Grundlage des von der DL vorgelegten Musters (SEPA-Last-
schriftmandat) erteilen, soweit nicht ein SEPA-Firmenlastschrift-
mandat vereinbart oder von der DL vorausgesetzt worden ist. 
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Austausch der Software erfolgt, gilt Ziffer 5.2 entsprechend.
4

Soweit die Erteilung eines SEPA-Firmenlastschriftmandates 
vereinbart oder vorausgesetzt ist und das Mandat dem Kreditin-
stitut des Kunden noch nicht angezeigt wurde, beauftragt der 
Kunde die DL, seinem Kreditinstitut die Erteilung des Mandates 
anzuzeigen. Die DL wird dem Kreditinstitut zu diesem Zweck ei-
ne Ausfertigung des ihr erteilten Mandates übermitteln.
Zur Beschleunigung des Zahlungsverkehrs wird eine Frist für 
die Information vor Einzug der fälligen Zahlungen von mindes-
tens einem Tag vor der Belastung vereinbart.
3.7  Der Kunde übernimmt alle Gebühren, Beiträge, Steuern 
und sonstigen Abgaben, die sich auf den Gebrauch oder die 
Haltung des Gegenstandes beziehen.
3.8  Im Übrigen berücksichtigen die vereinbarten Zahlungen 
die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages gültigen 
Steuern. Bei Änderungen des Steuer- und Abgabenrechts oder 
der einschlägigen Verwaltungshandhabung nach diesem Zeit-
punkt behält sich die DL eine entsprechende Anpassung der 
vereinbarten Zahlungen vor.

4. Rechte der DL an dem Gegenstand
4.1  Der Kunde darf nur mit schriftlicher Einwilligung der DL
den Gegenstand verändern, dessen Standort wechseln und ihn
Dritten überlassen. Ziffer 5.2 bleibt unberührt.
Die DL stimmt schon heute erforderlichen Überlassungen an
Dritte zum Zwecke von Reparatur-, Wartungs- und Pflegemaß-
nahmen zu. Dies gilt auch im Rahmen der Nacherfüllung.
Die DL stimmt ferner schon heute Veränderungen des Gegen-
standes zu, die in Erfüllung der Instandhaltungs- und/oder In-
standsetzungsverpflichtung des Kunden, z. B. auch im Rah-
men von Wartungs- und Pflegeverträgen, von dem Lieferanten
oder einem geeigneten, vom Lieferanten oder Hersteller autori-
sierten Dritten durchgeführt werden.
Der Kunde hat sicherzustellen, dass die DL das uneinge-
schränkte Eigentum an dem veränderten Gegenstand und/oder
ein den Bedingungen des Beschaffungsvertrages entsprechen-
des Nutzungsrecht an der veränderten Software erhält. Wenn
und soweit im Zusammenhang mit der Pflege der Software ein

.2  Der Kunde darf den Gegenstand mit einem Grundstück 
oder mit einem Gebäude nur zu einem vorübergehenden 
Zweck, mit einer anderen beweglichen Sache nicht zu einer 
einheitlichen Sache verbinden.
4.3  Der Kunde ist verpflichtet, den Gegenstand vor Zugriffen 
Dritter zu schützen. Er wird die DL im Falle eines Zugriffes un-
verzüglich benachrichtigen.

5. Haftung für Sach- und Rechtsmängel
5.1  Für Sach- und Rechtsmängel des gelieferten Gegenstan-
des sowie für das Fehlen von Eigenschaften, die der Lieferant
dem Kunden zugesichert hat oder jede andere nicht vertrags-
gemäß erbrachte Leistung, haftet die DL dem Kunden nur
durch Übertragung ihrer Ansprüche und Rechte gegen den
Lieferanten aus dem Beschaffungsvertrag. Übertragen sind mit
den in Ziffer 2.5 genannten Ansprüchen und Rechten auch alle
Ansprüche und Rechte der DL auf Nacherfüllung, Rücktritt und
Minderung wegen nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung.
Für die Geltendmachung der übertragenen Ansprüche gilt Zif-
fer 2.5.
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er die Leistung der
vereinbarten Zahlungen wegen nicht vertragsgemäß erbrachter
Leistung oder wegen Pflichtverletzungen des Lieferanten erst
dann verweigern kann, wenn der Lieferant einem von dem
Kunden erklärten Rücktritt vom Beschaffungsvertrag oder ei-
nem geltend gemachten Schadensersatz statt der Leistung zu-
gestimmt und die sich hieraus ergebenden gesetzlichen Folgen
anerkannt hat. Das gleiche - vorläufige - Recht zur Verweige-
rung der Leistung der vereinbarten Zahlungen besteht, wenn er
Klage gegen den Lieferanten auf Zahlung der sich aus dem
Rückabwicklungsverhältnis oder der Geltendmachung von
Schadensersatz statt der Leistung ergebenden Ansprüche er-
hoben hat.

Bis zu einer endgültigen Klärung geltend gemachter Rechte 
bleibt der Kunde verpflichtet, den Gegenstand pfleglich zu be-
handeln, zu versichern und erforderlichenfalls zu verwahren.
Im Falle der Minderung gilt Entsprechendes für die anteiligen 
vereinbarten Zahlungen.
5.2  Setzt der Kunde gegen den Lieferanten im Wege der 
Nacherfüllung einen Anspruch auf Lieferung eines neuen man-
gelfreien Gegenstandes durch, so ist die DL damit einverstan-
den, dass der bisherige Gegenstand gegen den ersatzweise 
vom Lieferanten zu liefernden Gegenstand ausgetauscht wird, 
sofern der ersatzweise zu liefernde Gegenstand gegenüber 
dem bisherigen Gegenstand gleichwertig ist. Der Kunde wird 
mit dem Lieferanten vereinbaren, dass dieser das Eigentum an 
dem Gegenstand und/oder das Nutzungsrecht an der Software 
unmittelbar auf die DL überträgt. Die Besitzverschaffung erfolgt 
durch Lieferung an den Kunden, der den unmittelbaren Besitz 
ergreift.
Bei einer ersatzweise zu liefernden Software wird der Kunde mit 
dem Lieferanten vereinbaren, dass dieser das Nutzungsrecht 
an der Software in dem im Beschaffungsvertrag beschriebenen 
Umfang auf die DL überträgt.
Der Kunde wird die DL über den geplanten Austausch des Ge-
genstandes unterrichten und nach Austausch die Maschinen-
nummer und/oder die Lizenznummer oder sonstige Unterschei-
dungskennzeichen des Ersatzgegenstandes mitteilen. Der Ver-
trag wird mit dem ersatzweise gelieferten Gegenstand unverän-
dert fortgesetzt, wenn dem Lieferanten ein Anspruch auf Nut-
zungsentschädigung für eine Nutzung des zurückzugebenden 
Gegenstandes nicht zusteht oder Nutzungsentschädigung 
nicht verlangt wird. 
Setzt der Lieferant einen Anspruch auf Nutzungsentschädi-
gung durch, werden die vereinbarten Zahlungen um einen in ei-
ner Summe zu leistenden Betrag, der der Nutzungsentschädi-
gung entspricht, erhöht. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden 
ist nach entsprechender Rechnungsstellung der DL fällig. Nach 
seiner Zahlung kann der Kunde verlangen, dass eine fest ver-
einbarte oder kalkulatorische Laufzeit des Vertrages um einen 
Zeitraum verlängert wird, der demjenigen entspricht, für den 
der Kunde bis zum Austausch des Gegenstandes tatsächlich 
Raten gezahlt hat. Für den Verlängerungszeitraum sind Raten 
nicht zu zahlen. Wurde nur ein selbstständig nutzungsfähiger 
Teil des Gegenstandes getauscht, gilt das Vorstehende für die-
sen Teil des Gegenstandes entsprechend.
Statt der Verlängerung kann der Kunde eine von der DL nach 
billigem Ermessen zu bestimmende Beteiligung an dem erziel-
ten Nettoverwertungserlös verlangen, soweit sich dieser durch 
den Tausch erhöht hat. Ist eine Beteiligung des Kunden am 
Verwertungserlös vereinbart, ist diese bei der Bestimmung des 
dem Kunden gutzubringenden Betrages zu berücksichtigen.
5.3  Hat der Kunde eine Minderung durchgesetzt, ermäßigt 
die DL die vereinbarten Zahlungen und einen eventuell kalku-
lierten Restwert entsprechend der Minderung der Anschaf-
fungskosten. Die DL wird bei der Berechnung der Ermäßi-
gungsbeträge ihr durch die Minderung erwachsende Zinsvortei-
le anrechnen.
5.4  Hat der Kunde einen Rücktritt und die gesetzlichen Fol-
gen des Rücktritts vom Beschaffungsvertrag oder Schadenser-
satz statt der Leistung durchgesetzt, entfallen mit der verbindli-
chen Feststellung der Rechte die wechselseitigen Hauptleis-
tungspflichten aus dem Vertrag.
Der Kunde hat die DL so zu stellen, wie sie ohne den Ab-
schluss des Vertrages und die dadurch bedingte Beschaffung 
des Gegenstandes stehen würde. Hiernach hat er die Anschaf-
fungskosten des Gegenstandes und die bis zur Aufhebung des 
Vertrages anfallenden Vertragskosten, insbesondere die Finan-
zierungskosten, zu zahlen. Bereits geleistete vereinbarte Zah-
lungen sowie vom Lieferanten im Zusammenhang mit der 
Rückabwicklung zurückgezahlte Beträge auf den Kaufpreis 
und/oder die Software-Lizenzgebühr werden auf die Verpflich-
tungen des Kunden angerechnet. Vom Lieferanten nach Erfül-
lung der Zahlungsverpflichtung des Kunden bei der DL einge-
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hende Beträge werden dem Kunden vergütet.
Für eine Rückgewähr des Gegenstandes gilt Ziffer 2.5 letzter 
Absatz.
5.5  Sofern der Kunde Ansprüche gegenüber dem Lieferan-
ten wegen Verletzung der Pflichten aus dem Beschaffungsver-
trag nur bezüglich eines Teils des Gegenstandes geltend 
macht, gelten die vorstehenden Regelungen für diesen Teil des 
Gegenstandes entsprechend. Ist im Zuge der Abwicklung der 
geltend gemachten Ansprüche nur ein Teil des Gegenstandes 
an den Lieferanten zurückzugeben, obliegt es dem Kunden, die 
Einsatzvoraussetzungen für den verbleibenden Teil des Gegen-
standes zu schaffen.

6. Gebrauch, Instandhaltung und Instandsetzung
6.1  Der Kunde wird den Gegenstand pfleglich behandeln, ihn
unter Beachtung der Rechtsvorschriften sachgemäß gebrau-
chen und Wartungs-, Pflege- und Gebrauchsempfehlungen
des Lieferanten oder Herstellers befolgen.
Der Kunde stellt die DL von Ansprüchen Dritter, die sich aus
dem Gebrauch des Gegenstandes ergeben, auch aus Patent- 
und Schutzrechtsverletzungen frei. Dies gilt auch für alle mit der
Durchführung des Beschaffungsvertrages verbundenen Risi-
ken und Schäden, sofern sie die DL nicht selbst zu vertreten
hat.
6.2  Der Kunde hat den Gegenstand auf seine Kosten in ord-
nungsgemäßem und funktionsfähigem Zustand zu erhalten, die
hierfür erforderlichen Reparatur-, Pflege- und Fehlerbeseiti-
gungsmaßnahmen durchzuführen und Ersatzteile zu beschaf-
fen. Maßnahmen, die aufgrund von Rechtsvorschriften zur Er-
haltung der Gebrauchsfähigkeit erforderlich werden, führt der
Kunde auf seine Kosten durch.
Soweit der Kunde mit dem Lieferanten nicht bereits Vereinba-
rungen zur Wartung und Pflege des Gegenstandes getroffen
hat, empfiehlt die DL den Abschluss von Wartungs- und/oder
Pflegeverträgen mit dem Lieferanten oder einem geeigneten,
vom Lieferanten oder Hersteller autorisierten Dritten.
Der Software-Pflegevertrag sollte mindestens folgende Leistun-
gen umfassen:
- Beseitigung von Fehlern
- Programmanpassungen und -weiterentwicklungen, um die

Software unter Berücksichtigung gesetzlicher Anforderun-
gen auf aktuellem und einsatzfähigem Stand zu halten.

Gerät der Kunde mit seiner Instandhaltungs- und/oder Instand-
setzungsverpflichtung in Verzug, so kann die DL die erforderli-
chen Maßnahmen auf Kosten des Kunden selbst durchführen 
lassen.
6.3 Einschränkung und Wegfall der Gebrauchsfähigkeit - 
auch aufgrund von Rechtsvorschriften - berühren die Verpflich-
tung zur Leistung der vereinbarten Zahlungen grundsätzlich 
nicht.
Sind Instandhaltung, Instandsetzung oder andere Maßnahmen 
zur Wiederherstellung der Gebrauchsfähigkeit nicht möglich 
oder wirtschaftlich nicht sinnvoll, so kann der Kunde stattdes-
sen die Aufhebung des Vertrages verlangen, wenn er die Zah-
lung folgenden Betrages anbietet:
Zeitwert des Gegenstandes in unbeschädigtem Zustand, min-
destens aber einen Betrag in Höhe der Summe der vereinbar-
ten Zahlungen für die restliche feste oder kalkulatorische Ver-
tragslaufzeit des Vertrages zuzüglich eines im Vertrag eventuell 
vereinbarten kalkulierten Restwertes und einer eventuell anfal-
lenden Vorfälligkeitsentschädigung.
Bei der Ermittlung des jeweiligen Mindestbetrages wird die DL 
ersparte Aufwendungen oder andere, ihr durch die vorzeitige 
Vertragsaufhebung erwachsende Vorteile, insbesondere Zins-
vorteile, anrechnen.
Nach einer Verwertung des Gegenstandes wird die DL dem 
Kunden auch Vorteile aus der Verwertung gutbringen. Hierbei 
wird die DL den Verwertungserlös abzüglich Mehrwertsteuer 
und verwertungsbedingter Kosten und - soweit der Kunde für 
die Einschränkung oder den Wegfall der Gebrauchsfähigkeit 
einzustehen hat - den Marktwert des Gegenstandes zum Ab-

lauf der festen oder kalkulatorischen Vertragslaufzeit berück-
sichtigen.

7. Abhandenkommen und Beschädigung
7.1  Der Kunde trägt die Gefahr des Abhandenkommens und
der totalen oder teilweisen Beschädigung des Gegenstandes.
Dies gilt auch bei höherer Gewalt und in den Fällen der Über-
lassung an Dritte gemäß Ziffer 4.1.
Den Eintritt eines solchen Ereignisses wird er der DL unverzüg-
lich nach Kenntniserlangung anzeigen.
7.2  Für den Fall des Abhandenkommens und der totalen Be-
schädigung vereinbaren die Vertragspartner die Aufhebung des
Vertrages. Der Kunde hat einen Betrag, wie in Ziffer 6.3 gere-
gelt, zu zahlen.
Im Fall der teilweisen Beschädigung gilt Ziffer 6.2 entspre-
chend.

8. Versicherungen und Entschädigungsleistungen
8.1 Der Kunde ist verpflichtet, den Gegenstand zu versichern.
Er tritt die Ansprüche aus seiner Versicherung an die DL zur Si-
cherung ihrer Forderungen aus dem Vertrag hiermit ab. Die DL
nimmt die Abtretung hiermit an.
Die Versicherung hat mindestens die Gefahren Feuer, Ein-
bruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel abzudecken.
Ist eine elektronische Ausrüstung (z. B. Computer-Hardware
oder Medizintechnik) Vertragsgegenstand, hat der Kunde für
den Gegenstand eine Elektronikversicherung zu schließen. So-
fern eine Maschine Vertragsgegenstand ist, hat der Kunde eine
Maschinenversicherung zu schließen.
Zum Nachweis einer solchen Versicherung und der Abtretung
der Ansprüche hieraus hat der Kunde einen ausgefüllten und
von ihm sowie einer Versicherungsgesellschaft unterschriebe-
nen VdS-Sicherungsschein im Original bei der DL einzurei-
chen.
8.2 Von der vorbezeichneten Pflicht zur Versicherung des
Gegenstandes ist der Kunde befreit, wenn und soweit die DL
ihm auf seinen Wunsch einen Versicherungsschutz für den Ge-
genstand verschafft.
8.3 Entschädigungsleistungen von Versicherern oder ande-
ren Dritten an die DL werden dem Kunden nach seiner Repara-
turleistung oder Aufhebungszahlung gemäß Ziffern 6.2, 6.3
und 7.2 vergütet.
Verzögert sich die Durchsetzung von Ansprüchen gegen Versi-
cherer oder andere Dritte, kann der Kunde verlangen, dass ihm
die DL diese Ansprüche abtritt. Ist der Vertrag im Zusammen-
hang mit dem Eintritt des versicherten Risikos beendet worden,
so kann der Kunde die Abtretung nur Zug um Zug gegen Zah-
lung der aus dem beendeten Vertrag geschuldeten Beträge
verlangen. In gleicher Weise ist auch die DL zur Abtretung be-
rechtigt.
8.4 Die DL behält sich vor, im Einzelfall hiervon abweichende
Regelungen zu treffen und kann insbesondere zu Ziffer 8.1 er-
klären, dass sie auf die hier geregelte Versicherungs- und
Nachweispflicht ganz oder teilweise verzichtet.

9. Außerordentliche Kündigung
9.1  Der Vertrag kann aus wichtigem in der Sphäre des ande-
ren Vertragspartners liegendem Grund gekündigt werden. Die
DL kann insbesondere fristlos kündigen, wenn der Kunde
- mit der Erfüllung von zwei aufeinander folgenden Raten in

Verzug ist, oder
- mit Zahlungen, deren Höhe zwei Raten entsprechen, länger

als zwei Fälligkeitstermine für Raten in Verzug ist, oder
- unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse ge-

macht hat, oder
- nachhaltig gegen seine Vertragspflichten verstößt, z. B. sei-

ne Verpflichtungen zur Offenlegung seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse gemäß Ziffer 14.4, oder

- Adressat von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ist, oder
- angenommene Wechsel oder Schecks zu Protest gehen

lässt.
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die Zahlung eines Betrages gemäß Ziffer 6.3 anbietet.
9

Die DL kann aus wichtigem Grund auch dann kündigen, wenn 
eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Kunden, eines persönlich haftenden Gesellschafters, eines 
Bürgen oder Gesamtschuldners eintritt oder droht einzutreten, 
durch die die Erfüllung der Pflichten aus dem Vertrag gefährdet 
wird. 
Soweit im Vertrag andere Regelungen nicht ausdrücklich ver-
einbart sind, berechtigen Einschränkung und Wegfall der Ge-
brauchsfähigkeit den Kunden nicht, den Vertrag zu beenden. 
Die außerordentliche Kündigung des Vertrages durch den Kun-
den ist auch dann ausgeschlossen, wenn die DL einer von dem 
Kunden gewünschten Gebrauchsüberlassung an Dritte wider-
spricht. Dem Erben des Kunden steht ein Recht zur vorzeitigen 
Kündigung des Vertrages wegen Todes des Kunden nicht zu, 
er kann jedoch Aufhebung des Vertrages verlangen, wenn er 

.2  Bei einer Kündigung aus wichtigem Grund ist dem Kündi-
genden der durch die Kündigung verursachte Schaden zu er-
setzen.

10. Ende der Vertragslaufzeit
10.1 Bei Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem
Grund, wird der Kunde den Gegenstand (Maschine, Computer-
Hardware und/oder die neueste bei dem Kunden vorhandene
Fassung der Software sowie eventuelle Bedienungs- und An-
wenderhandbücher) auf seine Kosten und Gefahr abbauen
und ihn in dem Zustand, der dem vertragsgemäßen Gebrauch
entspricht, an den Sitz der DL liefern. Die DL behält sich das
Recht vor, nach billigem Ermessen einen anderen Ort zu be-
nennen, sofern die Verwertung und eine eventuelle Überprü-
fung des Zustands des Gegenstands an einem anderen Ort er-
folgen sollen. Bei der Auswahl wird die DL die berechtigten Be-
lange des Kunden berücksichtigen. Mehrkosten, die durch die
Bestimmung eines anderen Lieferorts für die Rückgabe des
Gegenstandes entstehen, wird die DL dem Kunden erstatten.
10.2 Sofern beim Kunden Kopien von vertragsgegenständli-
cher Software vorhanden sind, wird der Kunde diese löschen
und der DL die Löschung schriftlich bestätigen. Ist nur Software
Vertragsgegenstand, wird der Kunde die Software auf einen
geeigneten handelsüblichen Datenträger überspielen und die-
sen an den Sitz der DL oder eine von dieser nach billigem Er-
messen (vgl. Ziffer 10.1) zu benennende Adresse im Inland zu
liefern.
10.3 Sofern der Gegenstand geeignet ist, Daten zu speichern
und personenbezogene Daten auf ihm gespeichert sind, ist der
Kunde verpflichtet, die personenbezogenen Daten, die sich in
dem Speicher des Gegenstands befinden, vollständig und da-
tenschutzkonform vor der Rückgabe/Übergabe an die DL zu lö-
schen.
10.4 Für den Fall der Beendigung des Vertrages überträgt der
Kunde hiermit wieder alle ihm gemäß Ziffer 2.5 übertragenen,
zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden Ansprüche und Rechte
auf die DL, die diese Übertragung hiermit annimmt. Dies gilt
nicht für Ansprüche, die von dem Kunden im Zeitpunkt der Be-
endigung durchgesetzt wurden oder gerichtlich verfolgt wer-
den. Die Rückübertragung ist auch ausgeschlossen, wenn der
Kunde den Gegenstand im Zusammenhang mit der Beendi-
gung des Vertrages erwirbt. Entsteht der DL durch die zurück-
übertragenen Ansprüche und Rechte ein Vorteil, wird sie die-
sen dem Kunden gutbringen.
Wird der Gegenstand entgegen dem Willen der DL nicht ter-
mingemäß zurückgegeben, werden dem Kunden für jeden
überschrittenen Tag als Grundbetrag 1/30 der für die Vertrags-
laufzeit vereinbarten monatlichen Rate und die durch die Rück-
gabeverzögerung verursachten Kosten berechnet.
Weitergehende Schadenersatzansprüche wegen verspäteter
Rückgabe bleiben vorbehalten. Im Übrigen gelten während die-
ser Zeit die Pflichten des Kunden aus diesem Vertrag sinnge-
mäß fort.

11. Diese Ziffer entfällt bei der vorliegenden Vertragsge-

staltung.

12. Entfallen

13. Entfallen

14. Allgemeine Bestimmungen
14.1  Die vereinbarten Zahlungen und alle Entgelte für umsatz-
steuerpflichtige Leistungen der DL sind zuzüglich der gesetzli-
chen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zu zahlen. Bei einer Än-
derung des Umsatzsteuerrechtes oder der Beurteilung der je-
weiligen Rechtslage durch die Finanzverwaltung können Ent-
gelte für Leistungen oder Teilleistungen, auf die sich die Ände-
rung auswirkt, auch nachträglich entsprechend angepasst wer-
den (z. B. auf die restliche Vertragslaufzeit entfallender Teil ei-
ner vereinbarten Zahlung oder im Falle einer nachträglichen 
Anpassung vereinbarter Zahlungen).
14.2  Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen oder Zurückbehaltungs- 
oder Pfandrechte geltend machen.
14.3  Alle eingehenden Zahlungen werden nach dem Gesetz 
verrechnet. Soweit der Kunde sowohl zum Ausgleich rückstän-
diger Raten oder sonstiger vereinbarter Zahlungen aus dem 
Vertrag, als auch zum Schadensersatz verpflichtet ist, werden 
eingehende Zahlungen zunächst auf den Schadensersatzan-
spruch und dann auf rückständige Raten oder sonstige Ver-
pflichtungen verrechnet.
14.4 Der Kunde wird der DL zur Prüfung seiner Bonität seinen 
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden, datierten 
und rechtsverbindlich unterzeichneten Jahresabschluss vor ei-
ner Annahme des Angebotes des Kunden und danach jährlich 
nach dessen Erstellung entsprechend vorlegen. 
Auf Anforderung wird er jeweils weitere Auskünfte und Nach-
weise über seine Vermögensverhältnisse zur Verfügung stellen. 
Zu diesen Auskünften und Nachweisen zählen vor allem sol-
che, die die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
von der finanzierenden Sparkasse/Bank, insbesondere unter 
Berufung auf § 18 Kreditwesengesetz und die insoweit entwi-
ckelten Offenlegungsgrundsätze, fordert.
Die DL ist berechtigt, die Unterlagen und Informationen der fi-
nanzierenden Sparkasse/Bank zugänglich zu machen. Ist die fi-
nanzierende Sparkasse/Bank im Vertrag genannt, kann diese 
die vorstehenden Unterlagen und Informationen auch selbst 
beim Kunden anfordern. 
14.5 Die DL und ihre Beauftragten haben das Recht, den Ge-
genstand zu besichtigen oder zu überprüfen. Die DL kann ver-
langen, dass der Gegenstand als ihr Eigentum gekennzeichnet 
wird.
14.6  Die DL haftet für eigenes Verhalten auf Schadensersatz 
nur, 
- wenn sie mindestens fahrlässig gegen wesentliche Ver-

tragspflichten verstoßen hat,
- wenn sie mindestens fahrlässig gegen Vertragspflichten ver-

stoßen hat und hierdurch ein Schaden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden
ist oder

- wenn sie gegen ihre sonstigen vertraglichen Pflichten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verstoßen hat.

Entsprechendes gilt bei einem schadensbegründenden Verhal-
ten der gesetzlichen Vertreter oder der Erfüllungsgehilfen der 
DL. Hat die DL für ein Verhalten Dritter einzustehen, so kann
sie vom Kunden die Abtretung der Ansprüche gegen den Drit-
ten verlangen, die der DL einen Regress gegen den Dritten er-
möglichen.
14.7 Die auf Abschluss, Änderung, Beseitigung oder Beendi-
gung des Vertrages gerichteten Erklärungen des Kunden be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform oder einer anderen
von der DL für die jeweilige Erklärung vorgegebenen digitalen
Form. Sofern eine formgerechte Erklärung des Kunden an eine
den Vertrag vermittelnde Sparkasse/Bank übergeben wird, gilt
diese auch dann bei der DL als formgerecht zugegangen,
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wenn die Sparkasse/Bank der DL eine Kopie dieser per Fax 
oder E-Mail übermittelt.
14.8 Erfüllungsort ist der Sitz der DL. Gerichtsstand ist Bad 
Homburg v. d. Höhe, wenn der Kunde ein Kaufmann, eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist.
14.9 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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